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schem Wege ermöglicht. Voraussetzung dafür wäre — dieZertifizierungsstellenmüssenunbedingtweltweit
gegenseitig anerkannt werden;eine persönliche nationale Registrierungsnummer

und selbstverständlich eine zentralisierteDatenbank;
— die Vertraulichkeit der Kommunikation wird beina-

he in allen zivilisierten Ländern verfassungsrechtlich— die öffentlichen Behörden müßten so schnell wie
möglich für Versand und Eingang elektronischer garantiert. Ausnahmefälle sind gesetzlich geregelt.

Die elektronische Kommunikation müßte auf diesel-Dokumente gerüstet werden. Der Zugang könnte
zunächst einmal durch Terminals erfolgen, die in be Weise und nach denselben Kriterien geschützt

werden.öffentlichen Einrichtungen installiert werden;

Brüssel, den 25. März 1998.

Der Präsident

des Wirtschafts- und Sozialausschusses

Tom JENKINS

Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses zu dem „Vorschlag für eine Richtlinie
des Europäischen Parlaments und des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der
Mitgliedstaaten über die Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung und zur Änderung der

Richtlinien 73/239/EWG und 92/49/EWG (Vierte Kraftfahrzeughaftpflicht-Richtlinie)“ (1)

(98/C 157/02)

Der Rat beschloß am 4. November 1997, den Wirtschafts- und Sozialausschuß gemäß
Artikel 100 a des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft um Stellungnahme
zu dem vorgenannten Vorschlag zu ersuchen.

Die mit der Vorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Industrie, Handel, Handwerk
und Dienstleistungen nahm ihre Stellungnahme am 4. März 1998 an. Berichterstatter war Herr
Pelletier.

Der Ausschuß verabschiedete auf seiner 353. Plenartagung am 25. und 26. März 1998 (Sitzung
vom 25. März) mit 94 Ja-Stimmen bei 2 Stimmenthaltungen folgende Stellungnahme.

1. Einführung zusammenhängenden Bevölkerungsströme nehmen
ständig zu, wirken sich aber auf die einzelnen Mitglied-
staaten unterschiedlich aus. So kann in diesem Zusam-

1.1. Die Verbesserung der Entschädigung für Opfer menhang recht deutlich zwischen Touristen „exportie-
von Straßenverkehrsunfällen in der Europäischen Union renden“ Ländern, Touristen „importierenden“ Ländern
ist seit der Einführung des Binnenmarktes für Versiche- und Durchreiseländern unterschieden werden.
rungen eines der wichtigsten Anliegen der gemeinschaft-
lichen Gesetzgebung.

1.4. Die an das Europäische Parlament gerichteten
Petitionenmachendeutlich, daß für natürliche Personen,

1.2. Dieses Anliegen ist um so berechtigter, als damit die durch einen anderen als den eigenen Mitgliedstaat
die im Vertrag garantierte Freizügigkeit gefördert und reisen, statistisch gesehen ein Unfallrisiko besteht, auch
der Binnenmarkt konkret verwirklicht wird. wenn die Zahl der tatsächlich Betroffenen eine relativ

geringe Rolle spielt.

1.3. DieVierteKraftfahrzeughaftpflicht-Richtlinie ist
im Kontext einer zunehmenden Mobilität der Unions-

2. Vorgeschichtebürger zu sehen, die sich regelmäßig vorübergehend in
anderen Mitgliedstaaten als ihrem Wohnsitzmitglied-
staat aufhalten. Diese häufig mit den Ferienzeiten 2.1. Mit dem Ende der vierziger Jahre auf Initiative

der Verkehrskommission der Vereinten Nationen ein-
geführten System der Grünen Karte werden im Rahmen
einer Vereinbarung zwischen den Grüne-Karte-Büros(1) ABl. C 343 vom 13.11.1997, S. 11.
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Schäden reguliert, die in den europäischen Ländern Schutzniveau zu garantieren und vor allem, um in allen
Mitgliedstaaten einen Direktanspruch gegenüber demversicherte Kraftfahrzeuge außerhalb ihres Zulassungs-

landes verursacht haben. Haftpflichtversicherer des Unfallverursachers einzufüh-
ren.

2.2. Die Europäische Kommission will die Entschädi-
2.9. DasEuropäische Parlament griff dasThema1995gung der Opfer von Verkehrsunfällen in der Europäi-
auf, da ihm einige Petitionen von Personen vorlagen, dieschenUnionweiter verbessern.Mit der ErstenKraftfahr-
außerhalb ihres Wohnsitzstaates Opfer von Straßenver-zeughaftpflicht-Richtlinie im Jahre 1972 (72/166/EWG)
kehrsunfällen geworden waren und sich über Verzöge-wurde in der gesamten damaligen Europäischen Wirt-
rungen bei der Entschädigung sowie über die Langsam-schaftsgemeinschaft die Haftpflichtversicherung einge-
keit der Verfahren beschwerten. Der Rechtsausschußführt. Mit der Zweiten (84/5/EWG) und Dritten
beauftragte mit der Berichterstattung Willy Rothley, der(90/232/EWG) Richtlinie zur Kraftfahrzeug-Haft-
die vom Europäischen Parlament am 26. Oktober 1995pflichtversicherung wurde der Schutz der Opfer noch
nach Artikel 138 b des EG-Vertrags verabschiedeteverstärkt.
Entschließung verfaßte.

2.3. Die am System der Grünen Karte orientierte 2.10. Die Kommissionsdienststellen reagierten aufZweiteRichtlinie vom30.Dezember 1983 regelt Straßen- die Forderung des Europäischen Parlaments mit einemverkehrsunfälle, die sich im Wohnsitzland des Opfers Richtlinienvorschlag, der auf den folgenden Grundsät-ereignen und durch Fahrzeuge verursacht werden, die zen beruht:entweder im Land des Geschädigten oder in einem
anderen Mitgliedstaat zugelassen und versichert sind. — Einführung eines Direktanspruchs des Geschädigten

beim Haftpflichtversicherer des Unfallverursachers;
2.4. Die Dritte Richtlinie vom 14. Mai 1990 zur — jederHaftpflichtversichererbestellt in jedemanderen
Einführung der Dienstleistungsfreiheit in der Kraftfahr- Mitgliedstaat der Europäischen Union einen Be-
zeugversicherung deckt wiederum Fälle ab, in denen auftragten zur Regelung von Schadensfällen;
sich der Unfall im Land des Geschädigten ereignet und

— Einrichtung einerAuskunftsstelle, die einemGeschä-das Fahrzeug auch dort zugelassen ist, aber im Wege
digten Name und Anschrift des Versicherers desder Dienstleistungsfreiheit von einem Versicherungsun-
Schadenverursachers sowie des Beauftragten nennenternehmen in einem anderen Mitgliedstaat versichert
kann, der in seinem Wohnsitzstaat für die Schadens-wurde.
regulierung zuständig ist;

2.4.1. Mit dieser Richtlinie wurde namentlich die — Einführung der Verpflichtung zur Angebotsabgabe
Mitgliedschaft aller auf diesem Markt tätigen — nie- durch den Versicherer in Verbindung mit Fristen
dergelassenen oder nicht niedergelassenen — Versiche- und ggf. Sanktionen;
rungsunternehmenindennationalenGrüne-Karte-Büros
und Garantiefonds vorgeschrieben. — in Fällen, in denen es keinen Beauftragten gibt oder

der Versicherer innerhalb der Angebotsfrist kein
zufriedenstellendes Angebot vorlegt, die Einleitung2.5. Die Kraftfahrzeug-Richtlinien ermöglichen also
eines Entschädigungsverfahrens von seiten einerin der Praxis keine zufriedenstellende Deckung des Falls
Stelle im Wohnsitzland des Geschädigten, die dannvon Personen, die außerhalb ihres Wohnsitzstaates
ihren Anspruch wiederum bei der entsprechendenOpfer eines Straßenverkehrsunfalls werden.
Stelle des Mitgliedstaats geltend macht, in dem sich
der Unfall ereignet hat.

2.6. Die Europäische Kommission hat diese Lücke
bemerkt und die Frage Anfang der 90er Jahre den zwei

3. Allgemeine BemerkungenBerufsverbänden vorgelegt, die dafür am ehesten eine
Antwort liefern können: dem Europäischen Versiche-
rungskomitee und dem „Council of Bureaux“. 3.1. Der Wirtschafts- und Sozialausschuß begrüßt

den Richtlinienvorschlag als notwendige Etappe bei der
Verwirklichung des Binnenmarktes für die Verbraucher,2.7. Zur Lösung des Problems arbeitete das für die
die bei Unfällen im Ausland mit folgenden Schwierigkei-Verwaltung des Systems der Grünen Karte zuständige
ten konfrontiert sein können:„Council ofBureaux“eineVereinbarungüber geschädig-

te ausländische Besucher aus. Es kam allerdings zu — Sprach- und Kommunikationsprobleme;
keinem Abschluß, weil zum einen nicht alle Büros

— erschwerteFeststellungdesSchadenverursachersundzustimmten und zum andern für die Ausdehnung des
seines Versicherers;Direktanspruchs — dem entscheidenden Faktor für

die Einschaltung eines Beauftragten — keine optimale
— unterschiedliche Voraussetzungen für den EintrittRechtssicherheit garantiert werden konnte.

einer Haftung des Unfallverursachers;

— von Land zu Land unterschiedliche Verfahrens- und2.8. Nachdem sich herausgestellt hatte, daß für diese
Entschädigungsvorschriften.heikle Frage keine Lösung gefunden werden konnte,

sprach sich das Europäische Versicherungskomitee klar
für einen Richtlinienvorschlag aus als einziges Mittel, 3.2. Der Ausschuß hofft, daß diese Vorlage so bald

wie möglich verabschiedet und von der Europäischenüberall in der Europäischen Union ein einheitliches
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Kommission sowie in den Mitgliedstaaten von allen an 3.8. Der Ausschuß stellt fest, daß dieser Direkt-
anspruch nur für die den Kriterien von Artikel 1der Förderung eines solchen Instruments interessierten

Parteien — Behörden, Versicherungs- und Verbraucher- entsprechenden Geschädigten gilt, d.h. für Personen, die
in einem anderen Mitgliedstaat als ihrem Wohnsitzlandverbände, Akteure des Fremdenverkehrssektors —

publik gemacht wird. Opfer eines Straßenverkehrsunfalls geworden sind, der
von einem Kraftfahrzeug verursachtwurde, das in einem
anderen Mitgliedstaat angemeldet und bei einem in

3.3. Er stellt allerdings fest, daß einige Passagen einem anderen Mitgliedstaat niedergelassenen Versiche-
klarer formuliert werden könnten und branchenintern rer versichert ist.
bezweifelt wird, daß einigen im Richtlinienvorschlag
vorgesehenen Verpflichtungen fristgerecht nachgekom-
men werden kann. Dabei wird namentlich an die 3.9. Er fragt sich,welcheGründedieseEinschränkung
Einführung eines Informationsregisters über die Anmel- haben mag, und vertritt die Auffassung, daß der Richtli-
dung der Fahrzeuge, Name und Anschrift der Haft- nienvorschlag eine gute Gelegenheit geboten hätte, diese
pflicht-Versicherer sowie den Namen des Beauftragten Möglichkeit zu einem universellen Recht für alle Opfer
für die Schadenregulierung gedacht. des Straßenverkehrs auf dem Hoheitsgebiet der Europäi-

schen Union aufzuwerten.
3.4. Aus diesem Grund sollte erwogen werden, ob
nicht zur Umsetzung dieser Bestimmung der Richtlinie
eine längere Frist erforderlich ist, weil es solche Register Benennung eines Beauftragten für die Schadenregulie-
in dieser Form noch nicht in allen Mitgliedstaaten gibt rung
und zur Beschaffung der technischen und finanziellen
Mittel, die für ein reibungsloses Funktionieren erforder-
lich sind, eine gewisse Zeit benötigt wird. 3.10. Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen

Maßnahmen, damit die zugelassenen Versicherungsun-
ternehmen, die Zweig Nummer 10 anbieten, in jedem

3.5. DenbetroffenenKreisenwurdeGelegenheitgege- Mitgliedstaat einen Schadenregulierungsbeauftragten
ben, die Frage nach den Kosten der Umsetzung dieses benennen. Den Unternehmen wird dadurch eine neue
Richtlinienvorschlags zu stellen. Für den Ausschuß wäre Verpflichtung auferlegt mit dem Ziel, die Schritte der
es von Interesse, ob die Europäische Kommission mittels Geschädigten zu vereinfachen. Diese Verpflichtung wird
der üblichen Finanzbögen versucht hat, die wirtschaftli- Bestandteil der Zulassungsvoraussetzungen.
chen Kosten dieser Rechtsetzungsinitiative zu ver-
anschlagen.

3.10.1. Die Benennung eines solchen Beauftragten
wird damit zu einer derVoraussetzungen für dieAusstel-

3.6. Darüber hinaus sind nach Ansicht des Ausschus- lung des europäischen Versicherungspasses.
ses nach derAnnahme dieses Richtlinienvorschlags noch
weitere Schritte zu tun.

3.11. Der Ausschuß begrüßt das gewählte Verfahren,
3.6.1. Allgemein gesehen wäre es nützlich, wenn die wirft aber die Frage auf, nach welchen Modalitäten es
Kommission Überlegungen zu der Frage einleitenwürde, von den Aufsichtsbehörden durchgeführt werden wird.
wie der Zugang der Geschädigten zu den Beweisregeln, Letztere müssen nämlich Vorkehrungen treffen, um
namentlich bei der Ausstellung und Aushändigung bereits zugelassene Unternehmen aufzufordern, einen
von Protokollen der Polizei oder der Gendarmerie, Beauftragten zu benennen und auf die Vollständigkeit
beschleunigt und vereinfacht werden kann. der Antragsdossiers achten. Die europäischen Versiche-

rungsunternehmen sollten ihren Aufsichtsbehörden die
Bedeutung dieser neuen Aufgabe deutlich machen und3.6.2. Auch wenn die Voraussetzungen für eine echte
darauf hinwirken, daß in das imOktober 1997 geänderteKonvergenz derzeit nicht erfüllt zu sein scheinen, wäre
Protokoll über die Zusammenarbeit der Versicherungs-es wünschenswert, mit der Zeit eine europaweite Annä-
aufsichtsbehörden der Länder des Europäischen Wirt-herung der Rechtsvorschriften für Entschädigung und
schaftsraums eine diesbezügliche ZusatzbestimmungWiedergutmachung anzustreben.
aufgenommen wird.

3.6.3. Das Europäische Versicherungskomitee hat
durch die Ausarbeitung eines in zahlreichen Mitglied-

3.12. Diese neue Formalität dürfte für die Unterneh-staaten verwendeten Modells für ein europäisches Un-
men keine allzu große Belastung darstellen, weil dasfallversicherungsdokument einen konkreten Beitrag zur
Verzeichnis der natürlichen oder juristischen Personen,Vereinfachung der Schadenregulierung geleistet.
die diese Funktion ausüben können, nicht restriktiv ist.
In der Begründung von Artikel 3 erklärt die Europäische
Kommission, sie wolle „den Unternehmen einen sehrDirektanspruch
großen Spielraum einräumen“. Die Unternehmen
können also ohne weiteres vorhandene Strukturen
— Zweigniederlassungen, Agenturen, Schadenregulie-3.7. Durch die Aufnahme dieses Rechts in die Rechts-

ordnungen aller Mitgliedstaaten wird die Situation rungsbüros — nutzen oder natürliche Personen einset-
zen, die bereits als Anwalt, Beauftragter, Steuervertreterder Geschädigten, die einen Anspruch geltend machen

wollen, erheblich verbessert. Für das Vereinigte König- oder auch „Dienstleistungs“-Vertreter im Sinne von
Artikel 6 der Richtlinie 90/618/EWG tätig sind.reich und Irland ist dieses Recht eine Neuheit.
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3.13. Die Benennung eines solchen Beauftragten hin- Instrumentarium sowohl aus der Sicht der Versiche-
rungsunternehmen als auch aus der Sicht der Geschädig-dert das Unternehmen natürlich nicht daran, direkten

Kontakt zu dem oder den Geschädigten aufzunehmen. ten effizienter werden könnte.
Diese Flexibilität, mit der die Einschaltung des für die
Schadenregulierung eingesetzten Vertreters eine Mög- 3.20. Der Ausschuß wirft die Frage auf, ob über die
lichkeit unter anderen wird, ist insofern wichtig, als sie Einführung eines solchen Bezugspunktes Einvernehmen
derVerschiedenartigkeit der SituationenRechnung trägt erzielt werden kann. So könnten im ersten Spiegelstrich
und namentlich dem Fall, daß der Geschädigte eine von Artikel 3 Absatz 6 die Worte „sowie namentlich
Rechtsschutzversicherung hat. der Konsolidierungsgrad des Geschädigten“ eingefügt

werden. Eine solche Änderung ist aber nurdann sinnvoll,
wenn das Kriterium in allen Mitgliedstaaten gilt.

3.14. Von derselben Flexibilität muß die Definition
des Mandats gekennzeichnet sein, das den Beauftragten 3.21. Realistischerweise sollte auch festgehalten wer-an das Versicherungsunternehmen bindet, welches ihn den, daß der vom Geschädigten selbst oder einem seinerbenannt hat (siehe Artikel 3 Absatz 5), damit die Akteure Vertreter eingereichte Entschädigungsantrag mit einernicht gezwungen sind, ihre vertraglichen Beziehungen Begründung versehen sein und alle Elemente enthaltenzu Dritten oder ihre Organisation auf ausländischen muß, die zur Beurteilung des Sach- oder Personenscha-Märkten zu ändern. dens erforderlich sind.

3.15. In bezug auf die Qualifikationen des Schadenre- Die Einführung eines Registers
gulierungsbeauftragten sollte ausdrücklich festgehalten
werden, daß er mit dem Geschädigten in der oder den 3.22. Die Aufgabe der in Artikel 4 Absatz 1 beschrie-
Amtssprachen des Mitgliedstaates, in dem letzterer benen Auskunftsstelle besteht in erster Linie im „Führen
seinen Wohnsitz hat, verhandelt. Sprachliche Schwierig- von Registern der in dem Mitgliedstaat zugelassenen
keiten sind nämlich ein Haupthindernis für die reibungs- Kraftfahrzeuge, derdie genanntenFahrzeuge versichern-
lose Abwicklung von Entschädigungsverfahren. den Haftpflicht-Versicherungsunternehmen und der ...

Schadenregulierungsbeauftragten ...“, um die Ermitt-
lung des versichernden Kraftfahrzeug-Versicherungsun-

Einführung einer Verpflichtung zur Abgabe eines ternehmens zu vereinfachen, die für die Einleitung des
Schadenersatzangebots Verfahrens zur Schadenregulierung erforderlich ist.

3.23. Der Ausschuß begrüßt die Schaffung einer
3.16. Artikel 3 Absatz 6 sieht vor, daß innerhalb von solchen Stelle zur Unterstützung der Opfer von Straßen-
drei Monaten ein Schadenersatzangebot abzugeben ist, verkehrsunfällen, die auch eine zusätzliche Handhabe
„sofern die Eintrittspflicht unstreitig ist und der Schaden gegendasNichtversichern vonFahrzeugen lieferndürfte,
beziffert wurde“. Dabei handelt es sich um eine entschei- wirft aber die Frage auf, ob dafür nicht der im Richtli-
dende Bestimmung der Richtlinie, von der ein großer nienvorschlag vorgesehene Zeitraum zu kurz bemessen
Teil ihrer Wirksamkeit abhängt und die das Eingreifen ist.
der in Artikel 5 beschriebenen Entschädigungsstelle nur
in Ausnahmefällen erforderlich machen dürfte.

3.24. Dabei wäre auf die folgenden Schwierigkeiten
hinzuweisen:

3.17. Auf dem französischen Markt existiert diese — In mehreren Mitgliedstaaten verfügen die Versiche-
Verpflichtung zur Abgabe eines Angebots bereits seit rungsunternehmen bei haftpflichtversicherten Fahr-
Inkrafttreten des Gesetzes vom 5. Juli 1985. Das System zeugflotten nicht systematisch über Informationen
sieht Geldstrafen vor, wenn kein oder nur ein unzurei- betreffend die amtlichen Kennzeichen der einzelnen
chendes Angebot abgegeben wird, und funktioniert seit Kraftfahrzeuge.
über zehn Jahren zur Zufriedenheit der Versicherungs-

— Derzeit ist es nicht in allen Mitgliedstaaten möglich,unternehmen und Versicherten.
anhand der Zulassungsnummer den Versicherer
herauszufinden. Ein solches System gibt es in

3.18. Im Lichte der in Frankreich gewonnenen Erfah- Deutschland bzw. in Österreich, wogegen in Frank-
rungen ist auch festzustellen, daß das gute Funktionieren reich oder Italien die Verbindung zwischen dem
der Verpflichtung zur Abgabe eines Angebots durch die Nummernschild und dem Versicherungsnehmer her-
Haftpflichtversicherung des Schadenverursachers auf gestellt wird.
einer realistischen Einschätzung der Verfahren zur Beur-

— Die Artikel 4 mehr oder weniger entsprechendenteilungdes Sach-oderPersonenschadensberuht,weshalb
Karteien werden von einer oder mehreren Stellenim französischen Versicherungskodex auf den Begriff
verwaltet (Behörden, Berufsverbände, unabhängigeder Konsolidierung des Zustands des Geschädigten
Einrichtungen ...), denen die Zeit gegeben werdenBezug genommen wird.
muß, ihren Beitrag zur Schaffung einer einzigen
Anlaufstelle zu bestimmen.

3.19. Dieser Bezugspunkt entspricht einem auf ande-
ren Märkten der Europäischen Union (Belgien, Spanien, 3.25. Der Ausschuß tritt dafür ein, in jedem Fall eine

längere Frist, beispielsweise 30 anstelle von 24 Monaten,Portugal, Italien ...) verwendeten Kriterium und sollte
insofern aufmerksam geprüft werden, als dadurch das zu gewähren. Eine solche Frist dürfte allen Mitgliedstaa-
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ten ermöglichen, im Einklang mit den einzelstaatlichen ein Verzeichnis vorzusehen, in dem für die einzelnen
Mitgliedstaaten die Entschädigungsstellen im Sinne vonund gemeinschaftlichen Vorschriften über den Schutz

persönlicher Daten eine einzige Zugangsstelle einzurich- Artikel 5 aufgelistet sind. Diese Liste sollte regelmäßig
aktualisiert werden und könnte ein Faktor der Rechtssi-ten, die zuverlässig und wenn möglich anhand gemeinsa-

mer Normen alle diese Informationen sammelt, wobei cherheit sein.
diese „Adresse“ je nach Fall völlig neu aufgebaut
oder aus vorhandenen, aber fragmentarischen Registern 3.30. Um sicherzustellen, daß die Zweimonatsfrist
zusammengesetzt wird. für ein Eingreifen eingehalten wird, sollte die Zweckmä-

ßigkeit eines Zusatzabkommens zu den vorhandenen
Abkommen zwischen Büros und Garantiefonds geprüft3.26. Eine solche Frist ermöglicht es außerdem, die
werden.interessantesten Erfahrungen der Mitgliedstaaten in

bezug auf die Registrierung zu nutzen. So wurden auf
3.30.1. Diese Lösung würde auch einen gegenseitigendem spanischen Markt seit 1996 gute Erfahrungen mit
Informationsaustausch über den veranschlagten Scha-einem solchen Register gemacht. Seitdem teilen die
densbetrag ermöglichen, um ungefähre Schätzungen zuVersicherungsunternehmen, ohne offensichtlich auf grö-
vermeiden.ßere Schwierigkeiten gestoßen zu sein, ihren Garantie-

fonds die Zulassungsnummer der von ihnen versicherten
Kraftfahrzeuge, Namen und Adresse, die Art des Ver- 3.31. Artikel 6 deckt den Fall ab, in dem es nicht
trags (jährlich, befristet ...) und seine Gültigkeitsdauer möglich war, das Versicherungsunternehmen zu ermit-
sowie Angaben über die Fahrzeugmarke und die Re- teln, und sieht eine Entschädigung des Unfallopfers
gistrierungsnummer der Gesellschaft bei der Aufsichts- durch den Garantiefonds seines Wohnsitzstaates vor.
behörde mit. Die Kommission sollte hierzu nähere Angaben machen,

damit Sicherheit darüber besteht, welche Situationen
hier erfaßt werden sollen.Voraussetzung für das Eingreifen der Entschädigungs-

stelle
3.31.1. So sind zwei Möglichkeiten denkbar:

— entweder hat die Informationsstelle nach Artikel 43.27. Im Richtlinienvorschlag wird ausführlich auf
nicht gut funktioniert und war aus verschiedenendie Voraussetzungen eingegangen, unter denen Entschä-
Gründennicht inder Lage, denHaftpflicht-Versiche-digungsstellen den Geschädigten Ersatz leisten können,
rer und seinen Beauftragten zu nennen;wenndieVersicherer ihrenVerpflichtungen ausArtikel 3

nicht nachkommen. — oder aber der Versicherer kann aus objektiven
Gründen nicht ermittelt werden: beispielsweise bei

3.27.1. Durch diesen Artikel 5 wird ein Netz von Fahrerflucht, ohne daß die Zulassungsnummer des
Stellen gebildet, das aber, wie die Kommission in ihrer Fahrzeugs festgestellt werden konnte, bei Ungültig-
Begründung selbst einräumt, „nur in sehr seltenen keit des Vertrags usw.
Fällen“ in Anspruch genommen werden muß.

4. Besondere Bemerkungen3.28. Bei diesen Entschädigungsstellen dürfte es sich
je nach Mitgliedstaat wahrscheinlich um die Kraftfahr-
zeug-Garantiefonds oder die Grüne-Karte-Büros han-

Artikel 1deln. Bei der Umsetzung dieser Bestimmung in die Praxis
muß darauf geachtet werden, daß die Mitgliedstaaten
die zur Verwirklichung der in Artikel 5 genannten Ziele 4.1. Nach diesem Artikel erstreckt sich der Anwen-
erforderlichen Maßnahmen ergreifen: dungsbereich der Richtlinie ausschließlich auf die Euro-

päische Union. Der Ausschuß fragt sich, ob es möglich
— Die vorhandenen Stellen müssen materielle und und zweckmäßig ist, diesen Anwendungsbereich auf

finanzielle Mittel erhalten, um die manchmal recht andere Länder auszudehnen.
hohen Entschädigungen an die Unfallopfer zahlen
zu können.

4.2. Es gibt mehrere Szenarien:
— Der Ausgleich zwischen diesen Entschädigungsstel-

— Nach Annahme der Richtlinie im Rahmen derlen muß gut funktionieren, weil diese Stellen zwar
Übereinkommen zwischen der Europäischen Unionlaut der Begründung des Kommissionsvorschlags
unddemEuropäischenWirtschaftsraumsollten aucheinander entsprechen müssen, es sich dabei aber
die Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschafts-nicht um analoge Strukturen handeln muß. So
raums (Island, Norwegen, Liechtenstein) von derist beispielsweise der Fall denkbar, daß sich ein
Gemeinschaftsrichtlinie erfaßt werden.staatlicher Garantiefonds des Wohnsitzstaates seine

KostendurchdasGrüne-Karte-BürodesjenigenStaa- — Die Schweiz grenzt an mehrere Mitgliedstaaten antes erstatten lassen muß, in dem sich der Unfall und wirft aufgrund der Tatsache, daß das Land nichtzugetragen hat. dem Europäischen Wirtschaftsraum angehört, ein
besonderes Problem auf. Die Europäische Union
führt gegenwärtigmitder SchweizerischenEidgenos-3.29. Für denFall, daßdieseRolle von zwei vorhande-

nen Einrichtungen übernommen werden könnte, wäre senschaft bilaterale Verhandlungen, die kürzlich bei
den Modalitäten für den Straßentransit ins Stockenes möglicherweise nützlich, im Anhang zur Richtlinie
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geraten sind. Der Ausschuß fragt sich, ob es im Artikel 3
Interesse des Schutzes von Unfallopfern rechtlich
möglich ist, die in der Richtlinie vorgesehenen

4.5. Es dürfte sachdienlich sein, darauf hinzuweisen,Maßnahmen auf Staatsangehörige der Gemein-
daß der Schadenregulierungsbeauftragte mit demschaftsländer auszudehnen, die auf schweizerischem
Geschädigten in dessen Sprache zu verhandeln hat. DieseHoheitsgebiet Opfer eines Straßenverkehrsunfalls
Präzisierung könnte am Ende von Absatz 4 in folgendergeworden sind. Kurzfristig wäre eine vertragliche
Form angefügt werden:Lösung analog zum multilateralen Garantieüberein-

kommen denkbar.
„Er mußmit demGeschädigten in der (den) Sprachen
des Landes, in dem letzterer seinen Wohnsitz hat,

— Auchdiemittel- undosteuropäischenLänder grenzen verhandeln.“
an mehrere Mitgliedstaaten an und verzeichnen
einen zunehmenden Strom von Kraftfahrzeugen.
Diese Länder wollen der Europäischen Union beitre- 4.6. Absatz 6, dessen Formulierung von entscheiden-
ten, und für einige unter ihnen werden die Beitritts- der Bedeutung dafür ist, daß die Verpflichtung zur
verhandlungen am 31. März 1998 beginnen. Die Angebotsabgabe zugunsten der Unfallopfer gut funktio-
betreffenden Länder haben sich dem Grüne-Karte- niert, sollte in drei Punkten ergänzt werden.
System angeschlossen und sind dem multilateralen
Garantieübereinkommen beigetreten. In Erwartung

4.7. Zunächst einmal wäre eine Vorkehrung für denihres Beitritts sollte deshalb die Möglichkeit einer
Fall zu treffen, daß die Entschädigungsforderung desvertraglichen Lösung geprüft werden.
Unfallopfers vom Versicherer abgelehnt wird mit der
Begründung, daß sie überzogen sei, wobei der Versiche-

— Die Situation der anderen Drittländer ist aus rechtli- rer dieseAblehnung innerhalb vondreiMonaten begrün-
cher Sicht schwieriger. Ein von Artikel 1 nicht den muß.
erfaßter Fall wäre beispielsweise, wenn ein von
einem amerikanischen Fahrer gelenktes, nicht in der

4.7.1. Der Begriff „Schadenersatzangebot“ decktEU zugelassenes, von einem in der EU ansässigen
zweifelsohne auch den Fall eines Nullangebots ab, derVersicherungsunternehmen durch eine Grenzversi-
Ausschuß tritt aber vorsichtshalber für eine eindeutigecherung gedecktes Fahrzeug einen Unfall verursacht.
Formulierung nach dem Vorbild von Artikel 5 Absatz 1
zweiter Spiegelstrich ein, wo von einer „begründeten
Äußerung“ die Rede ist.4.2.1. Durch Artikel 1 werden nämlich Zulassung

und Versicherung untrennbar miteinander verknüpft.
Nun scheint es aber Situationen zu geben, in denen diese 4.7.2. So könnte nach den Worten „... ein Schaden-
beiden kumulativen Bedingungen nicht erfüllt sind. ersatzangebot vorlegt“ folgender Satzteil eingefügt wer-

den: „oder die Gründe für die Ablehnung seiner Ansprü-
che auf Ersatz des Schadens genau darlegt“.

4.3. Davon abgesehen gibt es bei den in der Europäi-
schenUniongeltendenZulassungssystemengroßeUnter- 4.8. Auch die Form des Antrags auf Schadenersatzschiede — für die Ausstellung der Nummernschilder sollte präzisiert werden. In Anbetracht der Sanktionenzuständige Behörden, Voraussetzungen, Fristen für den beimFehleneinerAntwortoderbei einerunzureichendenWechsel von Nummernschildern — alles Fragen, die in Antwort sollte der Antrag möglichst vollständig und gutden Kraftfahrzeugrichtlinien nicht behandelt werden. begründet sein.

4.8.1. Es wäre deshalb angebracht, vor den Worten4.3.1. Diese Angelegenheit sollte auf die Tagesord-
„Ansprüche auf Ersatz des Schadens“ im erstenUnterab-nung gesetzt werden, da im Kraftfahrzeugsektor einige
satz das Wort „begründeten“ einzufügen.Fälle von ungeordneter Dienstleistungsfreiheit festzu-

stellen sind.

4.9. Die Formulierung des zweiten Spiegelstriches,
wonach der Versicherer angemessen auf den Antrag
eingehen kann, anstatt ein Schadenersatzangebot vorzu-Artikel 2
legen, sollte klarer gefaßt werden. Die für dieses Vorge-
hen erforderlichen Voraussetzungen können nämlich
kumulativ sein oder aber Alternativen darstellen, wes-4.4. Der Ausschuß befürwortet die Ausdehnung des halb das Wort „und“ in der vorletzten Zeile desDirektanspruchs auf alle Geschädigten im Sinne von Spiegelstrichs durch „und/oder“ ersetzt werden sollte.Artikel 1 Absatz 2 der Richtlinie 72/166/EWG und

schlägt deshalb vor, den derzeitigen Wortlaut wie folgt
zu ändern:

Artikel 4

„Die Mitgliedstaaten stellen sicher, daß die Geschä-
digten im Sinne von Artikel 1 Absatz 2 der Richtlinie 4.10. Es könnte sachdienlich sein, bereits in Artikel 4

auf den Garantiefonds hinzuweisen. So könnte am Ende72/166/EWG einen Direktanspruch gegen den Versi-
cherer der haftpflichtigen Partei haben.“ von Absatz 3 folgender Text angefügt werden: „sowie
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den Namen und die Anschrift der Einrichtung nach „4. Die Mitgliedstaaten ergreifen Maßnahmen, um
den Informationsaustausch zwischen den nach Ab-Artikel 1 Absatz 4 der Richtlinie 84/5/EWG“.
satz 1 dieses Artikels eingerichteten Auskunftsstellen
zu erleichtern.“

4.11. Dieser Artikel, der über die zur Vereinfachung
der Schadenregulierung zweckdienlichen Angaben Auf- Artikel 6schluß gibt, regelt die Verpflichtung zum Informations-
austausch zwischen den Mitgliedstaaten und den Versi- 4.12. Um jedes Mißverständnis über die von diesemcherungsunternehmen. Bedauerlicherweise ist aber kein Artikel abgedeckten Fälle auszuräumen, könnte es nütz-Hinweis darauf zu finden, daß die Entschädigungsstellen lich sein, den Anfang des ersten Satzes :der einzelnen Mitgliedstaaten verpflichtet werden, diese
Informationen untereinander auszutauschen. Die Euro- „Kann das Versicherungsunternehmen nicht ermit-
päische Kommission stellt in der Begründung folgendes telt werden“ durch die folgende, genauere Formulie-
fest: „In jedem Fall ist die Zusammenarbeit zwischen rung zu ersetzen: „Wenn es einer Auskunftsstelle
den Auskunftsstellen unerläßlich, um die Nummer nicht gelungen ist, den Versicherer eines auf ihrem
der Zulassung des Fahrzeugs und den Namen des Hoheitsgebiet zugelassenen Fahrzeugs zu ermit-
Versicherers im Wohnsitzland des Geschädigten zu teln ...“.
erhalten, da die genannten Angaben nur im Land der
Zulassung des Fahrzeugs registriert werden.“ Artikel 7

4.13. Da die Einrichtung des in Artikel 4 genannten4.11.1. Der Ausschuß hält es für nützlich, in Artikel 4
ausdrücklich auf diese Zusammenarbeit Bezug zu neh- Registers mit praktischen Schwierigkeiten verbunden

ist, empfiehlt der Ausschuß, die in Absatz 1 genanntemen, weshalb er vorschlägt, den folgenden Text in der
Form eines neuen Absatz 4 einzufügen: Frist von 24 Monaten auf 30 Monate zu verlängern.

Brüssel, den 25. März 1998.

Der Präsident

des Wirtschafts- und Sozialausschusses

Tom JENKINS


